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 Veröffentlicht am 09.02.1995

Norm

StPO §281a

StPO §288a

Rechtssatz

Der Beschwerdeführer hat nach der Aktenlage keinen Einspruch gegen die Anklageschrift erhoben, sodaß der

Nichtigkeitsgrund des § 281 a StPO bei ihm schon von vornherein nicht verwirklicht worden sein konnte.
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